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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2021: Kultur, Sprache, Kirchen

2021 bestätigte den Trend der letzten beiden Jahre – so zeigte die APS-Zeitungsanalyse
eine rückläufige Berichterstattung rund um die Themen Kultur, Sprache oder religiöse
Fragen auf (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). Diesbezüglich
brachte das Jahr gar einen neuen Tiefstwert seit 2016, wobei insbesondere Fragen im
Zusammenhang mit den Religionen deutlich an medialer Präsenz eingebüsst hatten. 

Wie auch im Jahr zuvor war die Kulturpolitik geprägt von der weltweiten Covid-19-
Pandemie. Deren Auswirkungen auf den Kultursektor verdeutlichten etwa erste Zahlen
des BFS im Rahmen der Kulturwirtschaftsstatistik für das Jahr 2020: Im Vergleich zu
2019 war die Beschäftigung im Kulturbereich um markante 5 Prozentpunkte gesunken,
was in absoluten Zahlen 14'000 Erwerbspersonen entsprach. Vom Rückgang betroffen
waren insbesondere Frauen, Personen mit einem Teilzeitpensum oder all jene, die
zuvor weniger als 1 Jahr engagiert gewesen waren. Auch im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft war der starke Rückgang an Beschäftigten im Kulturbereich
beträchtlich. Entsprechend kam es im Parlament zu diversen Vorstössen, mit denen auf
die prekäre Situation der Kulturschaffenden reagiert werden sollte. Zwei Vorstösse,
welche im Zuge der Pandemie verstärkte Unterstützungsmassnahmen für
Freischaffende in Theater und Film und für Buchhandlungen verlangten, fanden im
Parlament jedoch keinen Anklang. Hingegen waren sich die Räte darüber einig, dass die
soziale Sicherheit der Kulturschaffenden auch unabhängig von der Pandemie verbessert
werden müsse. 

Neben diesen explizit auf die Pandemie zurückzuführenden Vorstössen bearbeitete das
Parlament 2021 drei grosse Geschäfte im Kulturbereich. So fand die Beratung der
Kulturbotschaft für die Jahre 2021-2024 nach langwierigen Diskussionen über das
Filmförderungsgesetz durch Annahme des entsprechenden Entwurfs ein Ende. Eine
parlamentarische Initiative zur Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts kam hingegen
auch nach fast 5-jährigen Diskussionen noch zu keinem Abschluss. Zudem wurde der
Entwurf des Bundesrats zum neuen Bundesgesetz über den Jugendschutz bei Filmen
und Videospielen beraten, mit dem unter anderem die Angleichung an eine geltende
EU-Richtlinie angestrebt wird. Der Nationalrat beschäftigte sich in der Frühlings- und
Sommersession mit dem Geschäft, der Ständerat wird sich wohl in der Frühlingssession
2022 damit auseinandersetzen.

Wie so oft prägte der Islam die Debatte in der Religionspolitik. Dieses Jahr lag das
Augenmerk vermehrt auf der Rolle von Imamen und auf deren Einfluss auf die
Gesellschaft. Die SiK-SR verlangte im März 2021 in einem Postulat, dass die Vorteile
eines Bewilligungsverfahrens für Imame, ein Imam-Register sowie ein
Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem Ausland geprüft werden. Die Kommission
bezweckte damit eine bessere Kontrolle von Personen, die im Rahmen ihrer religiösen
Reden «terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten». Ein
im August 2021 vom Bundesrat publizierter Bericht über
Professionalisierungsmöglichkeiten von islamischen religiösen Betreuungspersonen
zeigte jedoch auf, dass der Einfluss von Imamen in Bezug auf Radikalisierungstendenzen
in der Öffentlichkeit überschätzt wird. Basierend auf diesen Erkenntnissen legte der
Bundesrat sodann zwölf Handlungsfelder fest, wobei insbesondere die Einbindung von
öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften in die Seelsorge diverser
öffentlicher Institutionen, wie etwa Militär, Spitälern oder Asylzentren, als zentrale
Massnahme definiert wurde. Diese soll dazu beitragen, dass islamische
Betreuungspersonen besser in die Gesellschaft integriert werden und indirekt eine
Professionalisierung erreicht wird.

Ein weiteres umstrittenes Thema stellte nach wie vor die politische Beteiligung der
Schweizer Kirchen im Rahmen von Abstimmungskämpfen dar. So zog die nie zuvor
dagewesene Beteiligung der Kirchen am im Vorjahr geführten Abstimmungskampf zur
Konzernverantwortungsinitiative Groll nach sich. Die Jungfreisinnigen hatten
Stimmrechtsbeschwerden beim Bundesgericht eingereicht, womit sie eine Klärung der

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
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Rolle der Kirchen bei Abstimmungen in Form eines Leiturteils erreichen wollten.
Gemäss den Medien stufte auch die Bundeskanzlei in einer Stellungnahme an das
Bundesgericht das Verhalten der Landeskirchen als «zumindest grenzwertig» ein und
erachtete ein Gerichtsurteil diesbezüglich als angezeigt. Das Bundesgericht schrieb die
Beschwerde jedoch als gegenstandslos ab, da das Einbringen der Kirche der Initiative
nicht zum Erfolg verholfen habe, wodurch das nötige aktuelle Interesse nicht gegeben
sei. Diese hitzig geführte politische Debatte widerspiegelte sich auch in der Anzahl an
Zeitungsartikeln mit kirchlichem oder religiösem Bezug – Anfang Jahr, auf dem
Höhepunkt der entsprechenden Diskussionen – wurde häufiger über das Thema
«Kirchen» berichtet als im Rest des Jahres. Gering blieb hingegen das Medienecho, als
die beiden grossen Landeskirchen vor der Abstimmung zur «Ehe für alle» ihre
Positionen publik machten, zumal sie sich nicht aktiv am Abstimmungskampf
beteiligten.

Die Sprachpolitik fand ebenso wie in den letzten Jahren keine grosse mediale
Resonanz, legte im Vergleich zum Vorjahr aber leicht zu (vgl. Abbildung 2). Dies ist wohl
auf die verstärkt geführte Debatte über eine gendergerechte Sprache zurückzuführen.
So startete das Jahr mit einer gesellschaftlichen Debatte über den Entscheid des
Dudens, das generische Maskulin aus seinem Nachschlagewerk zu verbannen. Im
Sommer kam es zu einer zweiten Runde mit einer breiten Diskussion über das
sogenannte Gendersternchen, nachdem die Bundeskanzlei dessen Gebrauch in
Bundesdokumenten explizit untersagt hatte. 1

Kulturpolitik

Im Oktober 2021 reichte die WBK-NR mit einer knappen Mehrheit von 11 zu 10 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) ein Postulat ein, mit dem sie den Bundesrat aufforderte, in den
verschiedenen Sektoren und Institutionen des Kulturbereichs systematisch Daten zur
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu erheben und auf Bundesebene gezielte
Massnahmen festzulegen, mit denen diese abgebaut werden. Valentine Python (gp, VD)
führte für die Kommissionsmehrheit aus, dass die Verbesserung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern im Kulturbereich als Ziel in der Kulturbotschaft 2021-2024
festgelegt worden sei. Im Zuge dessen seien erste Daten erhoben worden, die auf
grosse Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Kulturbereich hindeuten – sei es
bei der Besetzung von Führungspositionen, der Programmgestaltung oder dem
Einkommen. Problematisch sei dabei, dass die derzeitige Datenlage nur Tendenzen
abbilden könne, wie die Waadtländerin argumentierte. Für eindeutige
Schlussfolgerungen, wie etwa Gründe für die Ungleichheit, seien umfassendere Daten
unabdingbar. 
Andreas Gafner (edu, BE), welcher den Minderheitsantrag von Diana Gutjahr (svp, TG),
welche sich zu dieser Zeit im Mutterschaftsurlaub befand, übernommen hatte,
verlangte, das Postulat abzulehnen, da der Bundesrat diese Aufgabe bereits mit der
Umsetzung der Gleichstellungsstrategie 2030 wahrnehme. Kulturminister Alain Berset
erklärte die Position des Bundesrates, der ebenfalls die Ablehnung des Postulats
empfahl, weil das BAK sowie das BFS bereits daran seien, in diesem Bereich Daten zu
erheben. Um hingegen die Forderungen des Postulats umzusetzen, müsste man die
bisher erhobenen Daten vertiefen, was mit enormem Aufwand und hoher Ineffizienz
verbunden wäre.
Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2022 dem Bundesrat und der
Kommissionsminderheit und lehnte das Postulat mit 90 zu 83 Stimmen ab. Die
Fraktionen der SVP und der FDP.Liberalen sprachen sich geschlossen gegen den
Vorstoss aus. Unterstützt wurden sie von einer zwei Drittel-Mehrheit der Mitte-Fraktion
und von einem Mitglied der SP-Fraktion. 2

POSTULAT
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Sprachen

Wie diverse Medien berichteten, verbannte der Duden Anfang 2021 das generische
Maskulin, welches bis anhin als geschlechtsneutral galt, aus seiner Onlineausgabe. Die
Änderung habe zum Ziel, die deutsche Sprache durch die Einbindung der weiblichen
Form zu spezifizieren und inklusiver zu gestalten – wenn eine Frau im Garten arbeite,
handle es sich um eine Gärtnerin und eben nicht um einen Gärtner. Der Entscheid von
Duden, insgesamt über 12'000 Wörter doppelt aufzuführen, war gesellschaftlich stark
umstritten und führte zu heftigen Diskussionen in den Medien. Kritische Stimmen
betonten, dass der Duden über seine Kompetenzen hinaus agiert habe, da mit dieser
Neuerung ein gesellschaftliches Umdenken angestossen werde. Weiter fürchteten sich
viele vor komplizierten Formulierungen oder wollten sich nicht vorschreiben lassen, wie
sie die deutsche Sprache zu verwenden hätten. Gegenstimmen freuten sich über
diesen «längst überfälligen Schritt» und stellten fest, dass der Duden hiermit lediglich
eine gesellschaftliche Veränderung erkannt und aufgenommen habe. Eine extreme
Position nahm der Psycholinguist Pascal Gygax der Universität Fribourg ein, der
gegenüber 24 Heures kritisierte, dass der Grund für diese Ablehnung im Sexismus
dieser Menschen liege, die daran glauben würden, dass Frauen weniger wert seien als
Männer. Weiter führte er aus, dass sich insbesondere die stark von Männern dominierte
politische Rechte dagegen wehre. Auch auf parlamentarischer Ebene, insbesondere in
den Kantonen, würden sie sich gegen solche Entwicklungen stellen, mit dem Ziel
patriarchale und androzentrierte Werte zu verteidigen. So fürchteten sie laut Gygax den
Machtverlust des männlichen Geschlechts aufgrund der Feminisierung der Gesellschaft.
Diese Debatte sei dabei alles andere als neu – bereits seit über 40 Jahren würde sie
geführt –, was unter anderem zu zentralen Veränderungen im Sprachgebrauch auf
Bundesebene geführt habe. Bereits in den 1980er Jahren seien auf Bundesebene erste
Dokumente mit geschlechtsneutralen Begriffen umformuliert worden. Dies habe 1996 in
die Ausarbeitung eines Leitfadens für geschlechterneutrale Sprache auf Bundesebene
gemündet. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.01.2021
SARAH KUHN

Das sogenannte Gendersternchen, eine relativ neue Form der gendergerechten
Rechtschreibung, die hauptsächlich in linken und feministischen Kreisen aktiv
vorangetrieben wurde, hat zum Ziel, Personen, die sich nicht dem dominanten binären
Geschlechtskonstrukt zuordnen, sichtbarer zu machen und sie aktiv einzubinden.
Beispielsweise wird aus Schweizer und Schweizerinnen ein Schweizer*innen. Die
Diskussion um politisch korrekte Sprache ist kein neues Phänomen, sondern seit den
1990er Jahren ein immer wiederkehrendes Thema. Der Linguist Thomas Nier betonte
jedoch gegenüber dem Tages-Anzeiger, dass sich die Anzahl und Heftigkeit der
Konflikte um diese Thematik immer mehr erhöhe. Im Sommer 2021 entbrannte eine
neue, teils sehr emotionale solche Debatte, als die Bundeskanzlei in einer Weisung im
Juni 2021 den Gebrauch des Gendersternchens oder anderer Typographien gleicher
Art, wie etwa den Genderdoppelpunkt (Schweizer:innen), in Bundesdokumenten oder
auch Initiativtexten explizit untersagte. Zwar verstehe die Bundeskanzlei, dass sich
Personen, die sich nicht dem binären Geschlechterkonstrukt zuordneten, nicht
genügend repräsentiert fühlten, aber bis jetzt habe die Deutsche Sprache noch keine
gangbare Variante zu ihrer Einbindung hervorgebracht. Das Sternchen könne zu
rechtlichen Problemen führen, da nicht genau definiert sei, wer alles darunter falle,
ausserdem sei es noch zu sehr an eine gesellschaftspolitische Haltung gebunden.
Jedoch anerkenne die Bundeskanzlei das Anliegen der betroffenen Personen und
werde weiter daran arbeiten, entsprechende Lösungen zu finden. Zudem werde der
Leitfaden für gendergerechte Sprache von 2009 bis Ende 2021 überarbeitet, darin
würden auch Empfehlungen für die Anschrift non-binärer Personen in Briefen
aufgenommen. Bis dahin sollen entweder die Paarform (z.B. Schweizerinnen und
Schweizer) oder geschlechtsabstrakte (z.B. versicherte Person) und geschlechtsneutrale
(z.B. Versicherte) Bezeichnungen verwendet werden. Das generische Maskulin (z.B.
Schweizer) wurde derweil explizit verboten.
Begrüsst wurde der Entscheid der Bundeskanzlei, auf das Gendersternchen zu
verzichten, vom Präsidenten des Schweizerischen Vereins für Deutsche Sprache, Jürg
Niederhauser. Für ihn sei das Anliegen zwar verständlich, aber er sehe nicht ein, wieso
die Repräsentationsfunktion der Sprache über alle anderen Funktionen gestellt werden
solle, wie etwa über die leichte Verständlichkeit und praktische Anwendung. Alecs
Recher, Präsident des Transgender Network Switzerland, fand den Entscheid hingegen
«schockierend, verletzend und widersprüchlich». Die Bundeskanzlei spreche zwar von
einem Diskriminierungsverbot für nicht-binäre Menschen, missachte dies aber mit der
Weisung selbst. Es sei die Aufgabe des Staates, nicht zu diskriminieren und die
Geschlechtergleichstellung proaktiv voranzutreiben – und da gehöre die Einbindung

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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und Sichtbarkeit von nicht-binären Personen in die Sprache eben auch dazu. 4

Benjamin Roduit (mitte, VS) forderte in der Sommersession 2022 in Form einer Motion,
dass in Zukunft bei Texten auf Bundesebene die Regeln und Weisungen der
französischen Sprache eingehalten werden und dafür auf die Nutzung einer inklusiven
oder geschlechtergerechten Sprache verzichtet wird. Die Debatte rund um die
inklusive Sprache werde überall geführt und sei stark politisiert, deshalb müsse die
Bundesverwaltung nun ein Machtwort sprechen und Regeln im Sinne einer klaren und
effektiven Sprache festlegen, wie Roduit sein Anliegen erklärte. Bundeskanzler Walter
Thurnherr hielt fest, dass die Bundeskanzlei diverse Weisungen und Hilfsmittel für
offizielle Texte in allen vier Amtssprachen entwickelt habe, weshalb er einen weiteren
solchen Auftrag als unnötig erachte. Auch der Bundesrat sprach sich gegen die Motion
aus. Der Nationalrat nahm die Motion jedoch mit 98 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen)
an. Die Stimmen für den Vorstoss stammten aus den geschlossen stimmenden
Fraktionen der SVP, FDP.Liberalen und der Mitte sowie von einer Person aus dem Lager
der GLP. 5

MOTION
DATUM: 07.06.2022
SARAH KUHN

Mit einer Motion hatte Benjamin Roduit (mitte, VS) im Frühling 2021 verlangt, dass die
Regeln der französischen Sprache in allen Dokumenten der Bundesverwaltung
eingehalten werde, statt dass diese im Zuge einer inklusiven oder
geschlechtergerechten Sprache aufgegeben werde. Nachdem der Nationalrat das
Anliegen in der Sommersession 2022 angenommen hatte, befand der Ständerat in der
Wintersession 2022 darüber. Kommissionssprecherin Lisa Mazzone (gp, GE) erklärte,
dass sich die SPK-SR mit 5 zu 1 Stimme (bei 5 Enthaltungen) gegen die Vorlage
ausgesprochen habe, da es bereits entsprechende Weisungen von der Bundeskanzlei
gebe. So werde etwa in einem Dokument explizit erwähnt, dass alternative
Schreibweisen, wie etwa die Verwendung des Gendersternchens, nicht gestattet seien.
Ausserdem komme die Bundeskanzlei ihrer Prüffunktion nach, etwa indem sie das
Amtliche Bulletin vor der Veröffentlichung diesbezüglich kontrolliere. Da es keinen
Gegenantrag gab, lehnte der Ständerat die Motion in der Folge stillschweigend ab. 6

MOTION
DATUM: 14.12.2022
SARAH KUHN

1) APS-Zeitungsanalyse 2021 – Kultur, Sprache, Kirchen
2) AB NR, 2022, S.563 ff.
3) SoZ, 10.1.21; AZ, 12.1., 13.1.21; 24H, 30.1.21
4) Weisung der Bundeskanzlei vom 15.6.21; TA, 31.5.21; AZ, TA, 22.6.21
5) AB NR, 2022, S. 964 ff.
6) AB SR, 2022, S. 1327 ff.
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